
Stadt Dübendorf

Beschluss der Geschäfts- und
Rechnungsprüfungskommission

Sitzung vom 10. Oktober 2022

Totalrevision Entschädigungsverordnung der Stadt Dübendorf
GR GeschäIlNr.2OI2022
Abschied Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

2.

Ausgangslage

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hat das vorliegende Geschäft geprüft und an
ihrer Sitzung vom 10. Oktober 2022 zu Handen des Gemeinderates verabschiedet.

Beschluss

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Der Totalrevision der Entschädigungsverordnung der Stadt Dübendorf wird unter Berücksich-
tigung der in der untenstehenden Synopse dargestellten Anderungsanträge zugestimmt.

Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des lnkrafttretens der totalrevidierten Entschädigungsver-
ordnung vom [Datum Gemeinderatsbeschluss].

3. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug.

Antrag Stadtrat Antrag GRPK (Anderungen gegenüber dem
Antrag Stadtrat blau, rein redaktionelle Anpas-
sungen orün)

Iitel:]
Entschäd igu ngsverord nu ng
Verordnung über die Entschädigung der Behör-
den und Kommissionen, der Einzelbeamtungen
und der Funktionäre im Nebenamt

[Titel:]
Entschäd igu ngsverord nung
Verordnung über die Entschädigung der Behör-
den und Kommissionen, der Funktionäre im
Nebenamt und des Friedensrichters

Art. I Allgemeine Bestimmungen
Die nachstehende Verordnung regelt

die Entschädigung der Behörden und
Kommissionen
die Entschädigung der Einzelbeamtungen
und der Funktionäre im Nebenamt

Die Zuständigkeit für die Genehmigung der Ent-
schädigungsverordnu ng obliegt gestützt auf Art.
15, Ziff .2 der Gemeindeordnung dem Gemein-
derat

Art. 1 Allgemeine Bestimmungen
Die nachstehende Verordnung regelt

die Entschädigung der Behörden und
Kommissionen
die Entschädigung der Funktionäre im Ne-
benamt und des Friedensrichters

und der Funktienäre im Nebenamt

Die Zuständigkeit für die Genehmigung der Ent-
schädigungsverordnung obliegt gestützt auf Art.
15,Ziff .2 der Gemeindeordnung dem Gemein-
derat.

A. Entschädigung der Behörden und Kom-
missionen

Entschädigung der Behörden und Kommis-
sionen

Art. 2 Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrich-
tunqen werden den Mitqliedern der städtischen

Art. 2 Für die Erfüllung ihrer amtlichen Verrich-
tunqen werden den Mitqliedern der städtischen
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Behörden und der Kommissionen folgende Jah-
resentschäd igu ngen ausgerichtet:

Behörden und der Kommissionen folgende Jah-
resentschädigungen ausgerichtet, wobei die
Präsidenten der gemeinderätlichen Kommissio-
nen und des Büros nur die Präsidialentschädi-
gung erhalten, aber keine Entschädigung als
Mitglied der jeweiligen Kommission respektive
Büro, der sie vorstehen:

a) Gemeinderat a) Gemeinderat
Mitqlieder Fr. 1'500.00 Mitqlieder Fr. 2'000.00
Gemeinderatspräsidium zusätzlich Fr. 7'000.00 Gemeinderatspräsidium zusätzlich Fr. 7'000.00
Büro-Mitqlieder zusätzlich Fr. 1'000.00 Büro-Mitolieder zusätzlich Fr. 1'000.00
Sekretär/in des Gemeinderates (sofern keine
besondere Entschädigung ausgerichtet wird)
- wenn städtisch Angestellt Fr. 0.00
- wenn Ratsmitglied oder nicht städtisch Ange-
stellt ist. oro Protokoll Fr. 300.00

Sekretär/in des Gemeinderates (sofern keine
besondere Entschädigung ausgerichtet wird)
- wenn städtisch Angestellt Fr. 0.00
- wenn Ratsmitglied oder nicht städtisch Ange-
stellt ist, pro Protokoll Fr. 300.00

Präsidium der GRPK zusätzlich Fr. 10'000.00 Präsidium der GRPK zusätzlich Fr. 10'000.00
Mitslieder der GRPK zusätzlich Fr. 2'700.00 Mitqlieder der GRPK zusätzlich Fr. 3'000.00
Sekretär/in GRPK (wenn Ratsmitglied oder nicht
städtisch Anqestellt) zusätzlich Fr. 5'700.00

Sekretär/in GRPK (wenn Ratsmitglied oder nicht
städtisch Anoestellt) zusätzlich Fr. 5'700.00
Präsidium der KSG zusätzlich Fr. 1'400.00
Mitqlieder der KSG zusätzlich Fr. 900.00

Präsidium der KRL zusätzlich Fr. 3'300.00 Präsidium der KRL zusätzlich Fr. 3'300.00
Mitqlieder der KRL zusätzlich Fr. 900.00 Mitqlieder der KRL zusätzlich Fr. 1'000.00
Sekretär/in der KRL (städtisch Angestellt)
Fr. 0.00

Sekretär/in der KRL (städtisch Angestellt)
Fr. 0.00

Präsidium und Vizepräsidium und Vizepräsiden-
ten von Kommissionen, wenn diese die Sitzung
präsidieren (sofern sie für diese Funktion nicht
separat entschäd igt werden)
2. Sitzungsgeld

Präsidium und Vizepräsidium und Vizepräsiden-
ten von Kommissionen sowie Leiter von Unter-
kommissionen, wenn diese die Sitzung präsidie-
ren (sofern sie für diese Funktion nicht separat
entschädigt werden)
2. Sitzunosoeld

Kommissionssekretäre (sofern nicht städtische
Angestellte) zusätzl ich
2. Sitzungsgeld

Kommissionssekretäre (sofern nicht städtische
Angestellte) zusätzl ich
2. Sitzunqsqeld

Fraktionen Fr. 0.00 Fraktionen Fr. 0.00

b) Stadtrat b) Stadtrat
Stadtpräsidium Fr. 70'000.00 Stadtpräsidium Fr. 70'000.00
Ressortvorstand Fr. 58'000.00 Ressortvorstand Fr. 58'000.00
Bildungsvorstand (Anteil Funktion Stadtrat)
Fr. 35'000.00

Bildungsvorstand (Anteil Funktion Stadtrat)
Fr. 35'000.00

Sämtliche Entschädigungen (ausgenommen
Sitzungs- und Taggelder) aus der Tätigkeit als
Stadtrat in anderen Behörden, Kommissionen,
Zweckverbänden etc. fallen an Oie lstaOtkasG.
Der Stadtrat ist jedoch ermächtigt, sofern damit
eine zusätzliche Aufgabe verbunden ist (Führen
eines Präsidiums), Ausnahmen zu bewilligen.

Sämtliche Entschädigungen (ausgenommen
Sitzungs- und Taggelder) aus der Tätigkeit als
Stadtrat (für den Einsitz in anderen Behörden,
Kommissionen, Zweckverbänden oder für Ab-
ordnu ngen in Verwaltungsräten, Stiftu ngsräten,
Vorständen etc.) fallen an die Stadtkasse [ecki-
ge Formatierung entferntl. Der Stadtrat ist je-
doch ermächtigt, sofern damit eine zusätzliche
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Aufgabe verbunden ist (Führen eines Präsidi-
ums). Ausnahmen zu bewillioen.

Das Mitglied des Stadtrates, das gleichzeitig im
Präsidium der Primarschulpflege ist, erhält die
qleiche Entschädiqunq wie der Stadtpräsident.

i+im
ie

Hat bei Verhinderung des Stadtpräsidiums oder
eines Ressortvorstandes dessen Stellvertreter
zu amten, so ist dieser aus der Stadtkasse an-
gemessen zu entschädigen, sofern die Bean-
spruchunq mehr als einen Monat dauert.

Hat bei Verhinderung des Stadtpräsidiums oder
eines Ressortvorstandes dessen Stellvertreter
zu amten, so ist dieser aus der Stadtkasse an-
gemessen zu entschädigen, sofern die Bean-
soruchuno mehr als einen Monat dauert.

c) Primarschulpfleqe c) Primarschulpfleqe
Grundentschädigung Präsidium Primarschule
(Betrag inkl. weiterer Aufgaben als ressortvor-

stehende Person in der
Primarschule) Fr. 35'000.00

Grundentschädigung Präsidium Primarschule
(Betrag inkl. weiterer Aufgaben als ressortvor-
stehende Person in der
Primarschule) Fr. 35'000.00

Grundentschädigung übrige Mitglieder (ohne
Präsidium) Fr. 9'500.00

Grundentschädigung übrige Mitglieder (ohne
Präsidium) Fr. 9'500.00
Sämtliche Entschädigungen (ausgenommen
Sitzungs- und Taggelder) aus der Tätigkeit als
Mitglied der Primarschulpflege (für Einsitz in
anderen Behörden, Kommissionen, Zweckver-
bänden oder für Abordnungen in Verwaltungsrä-
ten, Stiftungsräten, Vorständen, etc.) fallen an
die Stadtkasse.

Projekttätigkeit von Behördenmitgl iedern
(ohne Präsidium)

Projekttätigkeit von Behördenmitgliedern
(ohne Präsidium)

ln der Grundentschädigung enthalten sind die
Aufwendungen und nötigen Absprachen des
Vorsitzes zwischen den offiziellen Sitzungen
sowie allfällige Vor- und Nachbereitungen. Se-
parate Sitzungsentschädigung für Sitzungen mit
Protokoll gemäss Entschädigungsverordnung.
Aufgrund der Deklaration des Behördenmitglie-
des erfolqt die Auszahluns Ende Schuliahr.

ln der Grundentschädigung enthalten sind die
Aufwendungen und nötigen Absprachen des
Vorsitzes zwischen den offiziellen Sitzungen
sowie allfällige Vor- und Nachbereitungen. Se-
parate Sitzungsentschädigung für Sitzungen mit
Protokoll gemäss Entschädigu ngsverordnu ng.
Aufgrund der Deklaration des Behördenmitglie-
des erfolot die Auszahluno Ende Schuliahr.

Vorsitz Proiektoruooe kleines Proiekt Fr. 500.00 Vorsitz Proiektqruppe kleines Proiekt Fr. 500.00
Vorsitz Projektgruppe m ittleres Projekt
Fr. 1'000.00

Vorsitz Projektgru ppe m ittleres Projekt
Fr. 1'000.00

Vorsitz Projektgru ppe grosses Projekt
Fr. 1'500.00

Vorsitz Projektgruppe grosses Projekt
Fr. 1'500.00

Mitglied Projektgruppe
Sitzunqsoeld

Mitgl ied Projektgruppe
Sitzunosoeld
Die Definition der Projektgrössen ist im Anhang
abschliessend qereqelt.

Der Vorsitz Betriebskommission Stägenbuck
sowie Ausschüsse werden analog zu den Ent-
schädigungen für Projekte von der Primarschul-
pfleqe festqeleqt.

Der Vorsitz Betriebskommission Stägenbuck
Mwirdanalogzuden
Entschädigungen für Projekte von der Primar-
schulpfleqe festselest.
Der Vorsitz des Ausschusses Sonderpädagogik
erhält iährlich Fr. 1'500.00.

d) Sozialkommission d) Sozialkommission
Mitolieder Fr. 6'000.00 Mitqlieder Fr. 6'000.00
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e) Juqendkommission e) Juqendkommission
Mitolieder Fr. 300.00 Mitolieder Fr. 300.00
Mitqlieder mit Leitunssfunktion Fr. 600.00 Mitelieder mit te

f) Kultur- und Sportkommission
Mitqlieder Fr. 300.00

fl Altersvorsorqeei nrichtunq q) Altersvorsorqeein richtunq
Für die Mitglieder des Stadtrates und den Präsi-
denten der Primarschulpflege werden nach
Massgabe der jährlichen AHV-pflichtigen Ent-
schädigungen im gleichen Umfange wie für das
städtische Personal zweckgebundene Arbeitge-
berbeiträge zugunsten ihrer persönlichen Alters-
vorsorgeeinrichtu ngen ausgerichtet. Vorausset-
zung ist, dass sich das begünstigte Behörden-
mitglied im Umfange des für das städtische Per-
sonal geltenden Arbeitnehmerbeitrages eben-
falls an der Altersvorsorge beteiligt. Berechtigte
können mit schriftlicher Erklärung darauf aus-
drücklich verzichten.

Die Exekutiv-Mitglieder sind als Funktionsträger
für die Alters-, lnvaliditäts- und Hinterlassenen-
vorsorge mit einem eigenen Vorsorgeplan in der
Pensionskasse der Stadt Dübendorf versichert.
lm Vorsorgeplan "Funktionsträger" der Pensi-
onskasse der Stadt Dübendorf sind die Beiträge
und Vorsorgeleistungen definiert.

g) Zusätzliche Aufgaben h) Zusätzl iche Aufgaben
Bei Ubernahme zusätzlicher ausserordentlicher
Aufgaben durch Mitglieder des Stadtrates oder
von Ausschüssen und Kommissionen kann der
Stadtrat die Entschädigungen fallweise festle-
gen.

Bei Ubernahme zusätzlicher ausserordentlicher
Aufgaben durch Mitglieder des Stadtrates, der
Primarschulpflege oder von Ausschüssen und
Kommissionen kann der Stadtrat respektive die
Primarschulpflege die Entschädigungen fallwei-
se festleoen.

i) PUK und Spezialkommissionen des Ge-
meinderates
Für parlamentarische Untersuchungskommissi-
onen und Spezialkommissionen des Gemeinde-
rates legt der Gemeinderat die Entschädigung
fallweise fest.

Art. 3 Sitzungsgeld Art.3 Sitzungsgeld
Die Mitglieder der Behörden und Kommissionen
und der lnterfraktionellen Konferenz, ein-
schliesslich der vorübergehend oder ständig
eingesetzten Kommissionen, beziehen ein Sit-
zungsgeld von Fr. 75.00 pro Sitzung und 2
Stunden. Der Protokollführer, der nicht städti-
scher Angestellter ist, bezieht das doppelte Sit-
zungsgeld. Als Sitzung gilt jede Zusammenkunft
einer Behörde oder Kommission mit Protokoll-
fü hrung sowie für Mitgl ieder Primarschul pflege
ein pflichtiger Schulbesuch.

Die Mitglieder der Behörden und Kommissionen
und der lnterfraktionellen Konferenz, ein-
schliesslich der vorübergehend oder ständig
eingesetzten Kommissionen, beziehen ein Sit-
zungsgeld von Fr. 75.00 pro Sitzung und 2
Stunden. Der Protokollführer, der nicht städti-
scher Angestellter ist, bezieht das doppelte Sit-
zungsgeld. Als Sitzung gilt jede Zusammenkunft
einer Behörde, eder Kommission oder Unter-
kommission mit Protokollführung sowie für Mit
glieder der Primarschulpflege ein pflichtiger
Schulbesuch.
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Für Sitzungsgelder und Entschädigungen an
das städtische Personal gelten die Vorschriften
der Besoldunqsverord nunq.

Für Sitzungsgelder und Entschädigungen an
das städtische Personal gelten die Vorschriften
der Besoldunqsverordnunq.

Art. 4 Tasseld Art. 4 Taqqeld

Für die Teilnahme an auswärtigen Konferenzen
oder für Verrichtungen in besonderem Auftrag
werden den Mitgliedern von Behörden und
Kommissionen ausser der Vergütung der effek-
tiven Barauslagen Taggelder ausbezahlt. Diese
betragen Fr. 300.00 für den ganzen Tag und Fr.
150.00 für den halben Taq.

Für die Teilnahme an auswärtigen Konferenzen
oder für Verrichtungen in besonderem Auftrag
werden den Mitgliedern von Behörden und
Kommissionen ausser der Vergütung der effek-
tiven Barauslagen Taggelder ausbezahlt. Diese
betragen Fr. 300.00 für den ganzen Tag und Fr.
150.00 für den halben Taq.

Art. 5 Entschädisuns Wahlbüro Art. 5 Entschädiquns Wahlbüro
Urnenwache / Auszählung bis 2 Stunden
Fr.80.00

Urnenwache / Auszählung bis 2 Stunden
Fr. 80.00

mehr als 2 Stunden ie weitere Stunde Fr. 40.00 mehr als 2 Stunden ie weitere Stunde Fr. 40.00

Art. 6 Unfallversicherung Art. 6 Unfallversicherunq
Die Mitglieder der Behörden und Kommissionen
sowie des Wahlbüros sind während lhrer amtli-
chen Verrichtunq qeqen Unfälle versichert.

Die Mitglieder der Behörden und Kommissionen
sowie des Wahlbüros sind während lhrer amtli-
chen Verrichtunq qegen Unfälle versichert.

Art.7 Spesenentschäd igu ng
Mitglieder des Gemeinderates erhalten jährlich
eine Spesenentschädiqunq von Fr. 150.00.

B. Entschädigung der Einzelbeamtung
und der Funktionäre im Nebenamt

B. Entschädigung@
un4der Funktionäre im Nebenamt und
des Friedensrichters

Art.7 Funktionäre im Nebenamt Art. 8 Funktionäre im Nebenamt
Die Entschädigung der Funktionäre im Neben-
amt, wie der Feuerwehr, der Zivilschutzorgani-
sation, des Gesundheitswesens und Umwelt-
schutzes, des Schiesswesens usw., werden
durch den Stadtrat nach Massgabe der Bean-
spruchung festgesetzt und in einem separaten
Reqlement festoehalten.

Die Entschädigung der Funktionäre im Neben-
amt, wie der Feuerwehr, der Zivilschutzorgani-
sation, des Gesundheitswesens und Umwelt-
schutzes, des Schiesswesens usw., werden
durch den Stadtrat nach Massgabe der Bean-
spruchung festgesetzt und in einem separaten
Reolement festoehalten.

Art. 9 Friedensrichter
Die Entschädigung des Friedensrichters wird
durch den Stadtrat nach Massgabe der Bean-
spruchung festgesetzt und in einem separaten
Reqlement festqehalten.

Art. 8 Unfallversicherung Art. 1 0 Unfallversicherunq
Die nebenamtlichen Funktionäre sind während
ihrer amtlichen Verrichtungen gegen Unfälle
versichert.

Die nebenamtlichen Funktionäre und der Frie-
densrichter sind während ihrer amtlichen Ver-
richtungen gegen Unfälle versichert.
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C. Schlussbestimmunqen C. Schlussbestimmunqen

Art. 9 Schlussbestimmunqen Art. 1 1 Schlussbestimmunqen
Diese Verordnung tritt nach Erlass durch den
Gemeinderat per 1 . Juli2O22 (Beginn Amtsdau-
er 2022 - 20261in Kraft.

Der Stadtrat bestimmt den Zeitpunkt des lnkraft-
tretens der totalrevid ierten Entschäd igungsver-
ordnunq vom lDatum Gemeinderatsbeschlussl.

Mit dem lnkrafttreten werden die Entschädi-
gungsverordnung 9. Dezember 1974 mi| letzter
Revision vom 5. September 2005 sowie alle
anderen damit in Widerspruch stehenden Ver-
ordnungen, Beschlüsse und Weisungen aufge-
hoben.

Mit dem lnkrafttreten werden die Entschädi-
gungsverordnung vom 9. Dezember 1974 mit
letzter Revision vom 5. September 2005 sowie
alle anderen damit in Widerspruch stehenden
Verordnungen, Beschlüsse und Weisungen
aufgehoben.

Anhang (Art. 2 lit. c)
Ermittlu ng Projektgrösse Primarschule
Die Projektgrösse wird über das folgende Raster ermittelt und mit dem Projektantrag beschlossen
Da sich die Projektgrösse mit dem Projektverlauf verändert, überprüft die Primarschulpflege halb-
jährlich die aktuelle Projektgrösse.

Messorösse Klein Mittel Gross Klein Mittel Gross
Aufiryand PSP-Mitqlied in h bis 20 21 bis 40 >40 1 2 3

Aufiruand Schule in h 200 201 bis 500 > 500 1 2 3

Projektbudget in CHF
(intern/extern)

bis 20'000 20'001-
150'000

> 150'000 1 2 3

Proiektlaufzeit in Monaten bis 6 6 bis 18 >18 1 2 3

Zahl der beteiligten Orga-
nisationseinheiten

bis 2 bis 5 mehr als 5 1 2 3

Punktesvstem Klein Mittel Gross
Punkte bis 7 8 bis 13 ab 14

Mitteilung an:
- Mitglieder Gemeinderat
- Mitglieder Stadtrat
- Stadtschreiber
- Geschäftsleiter
- Akkreditierte Pressevertreter und übrige Bezüger
- Website Stadt Dübendorf
- Akten

und Rechnungsprüfungskom m ission des Gemeinderates

Y- <J,ln,
Edith Bohli
Gemeinderatssekretäri nPräsident
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